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Mitglieder des Wahlausschusses 
 
Hiermit gebe ich gemäß § 6 Abs. 1 Kommunalwahlordnung NRW die Mitglieder des Wahlausschusses 
bekannt: 
 
Beisitzerin, Beisitzer / Stellvertreterin, Stellvertreter 
 
CDU: 
Daniel, Ralf / Limbach, Esther 
Nürnberg, Romeo / Keilhau, Giovanna 
Hambach, Paul / Verweyen, Andreas 
 
SPD: 
Giertz, Thomas / Meiers, Ute 
Kübbeler Monika / Laubach, Hannah 
 
GRÜNE: 
Nep, Peter / Engelmann, Ralf 
 
Vorsitzender ist kraft Gesetzes der Bürgermeister, stellvertretender Vorsitzender sein Vertreter im Amt. 
 
Wesseling, 5. März 2025 
 
Der Wahlleiter 
gez. Ralph Manzke 
Bürgermeister 
 

 
 
Unterrichtung der von der Meldepflicht befreiten Unionsbürger und Unionsbürgerinnen über das 
Wahlrecht zu den Kommunalwahlen am 14. September 2025 und zu den möglichen Stichwahlen 
des Landrats/der Landrätin am 28. September 2025 
 
Am 14. September 2025 findet die Wahl des Landrats/der Landrätin und des Kreistages des Rhein-Erft-
Kreises sowie die Wahl des Stadtrates der Stadt Wesseling statt. Eine mögliche Stichwahl des 
Landrats/der Landrätin findet am 28. September 2025 statt. 
 
An den Wahlen kann nur teilnehmen, wer in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist. 
 
Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union (ausländische 
Unionsbürger/Unionsbürgerinnen), die bei ihrer Meldebehörde am 42. Tag vor der Wahl (Stichtag: 3. 
August 2025) für eine Wohnung, bei mehreren Wohnungen für die Hauptwohnung gemeldet sind, 
werden bei Vorliegen der wahlrechtlichen Voraussetzungen von Amts wegen in das Wählerverzeichnis 
eingetragen. Sie erhalten von ihrer Wohnortgemeinde eine Wahlbenachrichtigung und können ohne 
Erfüllung weiterer Formalitäten an der Wahl teilnehmen. 
 
Ausländische Unionsbürger/Unionsbürgerinnen, die wegen Befreiung von der Meldepflicht nicht 
bei der Meldebehörde gemeldet sind, werden nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen. 
 
Dafür ist Voraussetzung, dass sie gemäß §§ 7 und 8 des Kommunalwahlgesetzes am Wahltag 
1. das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
2. mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl in der Gemeinde, bei Kreiswahlen im Kreis, eine 
Wohnung, bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung innehaben und 
3. in der Bundesrepublik Deutschland nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 
 



Der Antrag muss Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift sowie 
Staatsangehörigkeit enthalten und persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. In seinem/ihrem 
Antrag hat der Unionsbürger/die Unionsbürgerin durch Abgabe einer Versicherung an Eides statt den 
Nachweis für seine/ihre Wahlberechtigung zu erbringen. Gegenstand der Versicherung an Eides statt 
ist eine Erklärung 
 
1. über seine/ihre Staatsangehörigkeit, 
2. über seine/ihre Anschrift in der Gemeinde, 
3. dass er/sie am Wahltag seit mindestens dem 16. Tag vor der Wahl im Wahlgebiet ununterbrochen 
eine Wohnung, bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung innehaben wird. 
 
Die Gemeinde kann die Vorlage eines gültigen Identitätsnachweises und eines Nachweises über die 
Wohnung und den Zeitpunkt des Innehabens der Wohnung verlangen. 
 
Der Antrag muss spätestens am 29. August 2025 (16. Tag vor dem Wahltag) bei der Gemeinde 
eingehen. Einem später eingehenden Antrag kann nicht mehr entsprochen werden. 
 
Antragsvordrucke sind erhältlich bei: Stadt Wesseling, Der Bürgermeister, Wahlamt, Rathaus, 
Erdgeschoss, Zimmer 18, Alfons-Müller-Platz, 50389 Wesseling. 
 
Wesseling, 5. März 2025 
 
Stadt Wesseling 
Der Wahlleiter 
gez. Ralph Manzke 
Bürgermeister 
 

 
 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl der Vertretung der Stadt 
Wesseling am 14. September 2025 
 
Gemäß § 24 der Kommunalwahlordnung - KWahlO - vom 31. August 1993 (GV. NRW. S. 592, 967), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 2. Dezember 2024 (GV. NRW. S. 942) - SGV. NRW. 1112 - 
fordere ich zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl der Vertretung der Stadt Wesseling auf.  
 
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu verwenden, die vom Wahlleiter der Stadt 
Wesseling, Der Bürgermeister, Wahlbüro, Neues Rathaus, Alfons-Müller-Platz, Erdgeschoss, Zimmer 
18, während der Allgemeinen Öffnungszeiten nach Terminabsprache kostenlos abgegeben werden. 
 
Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 des Kommunalwahlgesetzes - KWahlG - in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444), - SGV. NRW. 1112 - und der §§ 25 
und 26 KWahlO weise ich hin. 
 
Insbesondere bitte ich zu beachten: 
 
1. 
Allgemeines 
 
1.1 
Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes (Partei-
en), von Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von einzelnen Wahlberechtigten 
(Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen), von diesen allerdings keine Reserveliste, eingereicht werden. 
 
1.2 
Als Bewerber/Bewerberin einer Partei oder einer Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur 
benannt werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet hierzu gewählt 
worden ist. Kommt eine derartige Versammlung nicht zustande, so kann die Partei oder Wählergruppe 
ihre Bewerber/Bewerberinnen in einer Versammlung von Wahlberechtigten aufstellen lassen. 
 



Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
(Unionsbürger/Unionsbürgerinnen), die in Deutschland bzw. im Wahlgebiet wohnen, sind unter den 
gleichen Voraussetzungen wie Deutsche wählbar. 
 
Die Bewerber/Bewerberinnen und die Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlungen sind in 
geheimer Wahl zu wählen. Entsprechendes gilt für die Festlegung der Reihenfolge der 
Bewerber/Bewerberinnen auf der Reserveliste und für die Bestimmung eines Bewerbers/einer 
Bewerberin als Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für einen anderen Bewerber/eine andere Bewerberin. 
Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage des Zusammentritts der Versammlung im Wahlgebiet 
wahlberechtigt ist. 
 
Als Vertreter/Vertreterin für eine Vertreterversammlung kann nur gewählt werden, wer am Tage des 
Zusammentritts der zur Wahl der Vertreter/Vertreterinnen einberufenen Versammlung im Wahlgebiet 
wahlberechtigt ist. 
 
Die Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlung und die Bewerber/Bewerberinnen sind 
frühestens ab dem 1. August 2024, die Bewerber/Bewerberinnen für die Wahlbezirke frühestens nach 
der öffentlichen Bekanntgabe der Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke, zu wählen. 
 
Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hierfür vorgesehene Stelle kann gegen den Beschluss 
einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch erheben. Auf einen solchen Einspruch ist die 
Abstimmung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig. 
 
Das Nähere über die Wahl der Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlung, über die 
Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie über das 
Verfahren für die Wahl des Bewerbers/der Bewerberin regeln die Parteien und Wählergruppen durch 
ihre Satzungen. 
 
Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber/Bewerberinnen mit Angaben über Ort 
und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder, 
Vertreter/Vertreterinnen oder Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstimmung ist mit dem 
Wahlvorschlag einzureichen. 
 
Hierbei haben der Leiter/die Leiterin der Versammlung und zwei von dieser bestimmte 
Teilnehmer/Teilnehmerinnen gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu versichern, dass die Wahl der 
Bewerber/Bewerberinnen für die Vertretung in geheimer Abstimmung erfolgt ist. Hinsichtlich der 
Reservelisten hat sich die Versicherung an Eides statt auch darauf zu erstrecken, dass die Festlegung 
der Reihenfolge der Bewerber/Bewerberinnen und die Bestimmung der 
Ersatzbewerber/Ersatzbewerberinnen in geheimer Abstimmung erfolgt sind. 
 
Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherung an Eides statt bis 
zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen 
Wahlvorschlags. 
 
1.3 
Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden Wahlperiode 
nicht ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung der zuständigen Stadt/Gemeinde, im Landtag 
oder aufgrund eines Wahlvorschlags aus dem Land im Bundestag vertreten, so kann sie einen 
Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie nachweist, dass sie einen nach demokratischen Grundsätzen 
gewählten Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein Programm hat; dies gilt nicht für auf 
Landesebene organisierte Parteien, die die Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, Abs. 4 des 
Parteiengesetzes bis zum Tage der Wahlausschreibung ordnungsgemäß beim Bundeswahlleiter 
eingereicht haben. 
 
Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert sind, gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 KWahlG dem 
Bundeswahlleiter die Unterlagen eingereicht haben und wo und bis zu welchem Zeitpunkt Anträge auf 
Bestätigung der ordnungsgemäßen Einreichung von Satzung und Programm von Parteien und 
Wählergruppen eingereicht werden können, hat das Ministerium des Innern am 18. Februar 2025 
öffentlich bekannt gemacht (MBl. NRW. S. 333 bis 362). 
 
 
2. 
Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk 



 
2.1 
Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach dem Muster der Anlage 11a zur KWahlO eingereicht 
werden. Er muss enthalten:  

• den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag 
einreicht; Wahlvorschläge von Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen können durch ein Kennwort 
gekennzeichnet werden; 
• Familienname, die Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift (Hauptwohnung), E-Mail-
Adresse und Telefon sowie Staatsangehörigkeit des Bewerbers/der Bewerberin; bei Beamten und 
Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr und die 
Beschäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, 
anzugeben. 

Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stellvertretenden 
Vertrauensperson enthalten. 
 
2.2 
Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahlgebiet zuständigen 
Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Bei anderen Wahlvorschlägen muss 
mindestens ein Unterzeichner/eine Unterzeichnerin seine/ihre Unterschrift auf dem Wahlvorschlag 
selbst leisten. 
 
2.3 
Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen ferner von 
mindestens 5 Wahlberechtigten des Wahlbezirks, für den der Kandidat aufgestellt ist, persönlich 
und handschriftlich unterzeichnet sein; dies gilt auch für Wahlvorschläge von 
Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen. Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die 
ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahlberechtigung des 
Unterzeichners/der Unterzeichnerin bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für 
das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags, es sei denn, der Nachweis kann infolge von 
Umständen, die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht 
werden. 
 
2.4 
Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk von mindestens 5 Wahlberechtigten des 
Wahlbezirks unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach 
Anlage 14a zur KWahlO zu erbringen. 
 
2.5 
Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 

• Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der Bewerberin nach dem Muster der Anlage 12a zur 
KWahlO. Die ordnungsgemäße Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der 
Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags. 
• Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage 13a zur KWahlO; die Bescheinigung 
kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11a zur KWahlO erteilt werden. 
• Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wählergruppen eine Ausfertigung der Niederschrift über die 
Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung der Bewerber/der Bewerberinnen mit den 
nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt; ihrer Beifügung bedarf es 
nicht, soweit eine Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherungen an Eides statt einem 
anderen Wahlvorschlag im Wahlgebiet beigefügt ist (siehe auch Nr. 1.2 Abs. 8 bis 10 dieser 
Bekanntmachung). 
• Sofern sich Beamte oder Arbeitnehmer nach § 13 Abs. 1 oder 6 des KWahlG bewerben, eine 
Bescheinigung über ihr Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis, falls der Wahlleiter dies zur Behebung 
von Zweifeln für erforderlich hält. 

 
 
3. 
Wahlvorschläge für die Reserveliste 
 
3.1 
Für die Reserveliste können nur Bewerber/Bewerberinnen benannt werden, die für eine Partei oder 
Wählergruppe auftreten. Die Reserveliste muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung 
unterzeichnet sein. 
 



3.2 
Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 11b zur KWahlO eingereicht werden. Sie muss 
enthalten: 

• den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die die Reserveliste 
einreicht; 
• Familienname, die Vornamen, Beruf, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, E-Mail-Adresse und 
Telefon sowie Staatsangehörigkeit der Bewerber/Bewerberinnen in erkennbarer Reihenfolge; bei 
Beamten und Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr und die 
Beschäftigungsbehörde oder die Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, 
anzugeben. 

Die Reserveliste soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der stellvertretenden 
Vertrauensperson enthalten. 
 
Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass ein Bewerber/eine Bewerberin, unbeschadet der 
Reihenfolge im Übrigen, Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für einen/eine im Wahlbezirk oder für 
einen/eine auf einer Reserveliste aufgestellten/aufgestellte Bewerber/Bewerberin sein soll. 
 
3.3 
Soll ein Bewerber/eine Bewerberin auf der Reserveliste Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für einen im 
Wahlbezirk oder für einen/eine auf der Reserveliste aufgestellten anderen Bewerber/aufgestellte andere 
Bewerberin sein (§ 16 Abs. 2 KWahlG), so muss die Reserveliste ferner enthalten: 

• den Familiennamen und die Vornamen des/der zu ersetzenden Bewerbers/Bewerberin; 
• den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der Reserveliste, in dem oder unter der der/die zu 
ersetzende Bewerber/Bewerberin aufgestellt ist. 

 
3.4 
Reservelisten der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen außerdem von 
mindestens 1 vom Tausend der Wahlberechtigten des Wahlgebiets, also von 28 Wahlberechtigten 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. 
 
3.5 
Muss die Reserveliste außerdem von mindestens 28 Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind die 
Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach dem Muster der Anlage 14b zur KWahlO zu erbringen; 
bei Anforderung der Formblätter ist der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder 
Wählergruppe anzugeben. 
 
3.6 
Die Zustimmungserklärung der Bewerber/der Bewerberinnen ist einzeln nach dem Muster der Anlage 
12b zur KWahlO abzugeben. Einer Bescheinigung der Wählbarkeit bedarf es nicht, soweit 
Bewerber/Bewerberinnen gleichzeitig für einen Wahlbezirk aufgestellt sind und die Bescheinigung dem 
Wahlbezirksvorschlag beigefügt ist. 
 
 
Die Wahlvorschläge für die Wahl der Vertretung der Stadt Wesseling sind spätestens bis zum 7. Juli 
2025, 18.00 Uhr (69. Tag vor der Wahl; Ausschlussfrist), beim 
 
Wahlleiter der Stadt Wesseling 
Ordnungsamt und Einwohnerwesen 
Erdgeschoss, Zimmer 18 
Alfons-Müller-Platz 
50389 Wesseling 
 
einzureichen 
 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig vor diesem Termin einzureichen, damit 
etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, vorher noch behoben werden können. 
 
Auf die Bekanntmachung über die Abgrenzung der Wahlbezirke vom 29. November 2024 wird hinge-
wiesen. 
 
Wesseling, 5. März 2025 
 
Der Wahlleiter 



gez. Ralph Manzke 
Bürgermeister 
 

 
 
Bekanntmachung über die Wahl des Integrationsrates der Stadt Wesseling am 14. September 
2025 
 
- Bekanntgabe des Wahltermins und der Stimmbezirke 
- Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
- Auslegung des Wählerverzeichnisses 
- Erteilung von Wahlscheinen 
 
I. 
Allgemeines 
 
1. 
Am 14. September 2025 findet die Wahl des Integrationsrates der Stadt Wesseling statt. Die Wahl 
dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 
 
2. 
Wahlgebiet ist das Gebiet der Stadt Wesseling. Es werden innerhalb des Wahlgebietes 19 
Stimmbezirke gebildet, die denjenigen der Kommunalwahl entsprechen. 
 
3. 
Wahlberechtigt für die in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl nach den 
Vorschriften des Landes Nordrhein-Westfalen zu wählenden Mitglieder des Integrationsrates ist, wer 
1. nicht Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist, 
2. eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt, 
3. die deutsche Staatsangehörigkeit durch Einbürgerung erhalten hat oder 
4. die deutsche Staatsangehörigkeit nach § 4 Abs. 3 des Staatsangehörigkeitsgesetzes in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 102-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3458), erworben hat. 
 
Darüber hinaus muss die Person am Wahltag 
1. 16 Jahre alt sein, 
2. sich seit mindestens einem Jahr im Bundesgebiet rechtmäßig aufhalten und 
3. mindestens seit dem 16. Tag vor der Wahl in der Gemeinde ihre Hauptwohnung haben. 
 
Nicht wahlberechtigt sind Ausländer, 
1. auf die das Aufenthaltsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Februar 2008 (BGBl. I S. 
162), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2018 (BGBl. I S. 1147), nach seinem § 
1 Abs. 2 Nr. 2 oder 3 keine Anwendung findet oder 
2. die Asylbewerber sind. 
 
4. 
Wählbar sind mit Vollendung des 18. Lebensjahres alle wahlberechtigten Personen nach der o.a. Ziffer 
3 S. 1 sowie alle Bürger. 
 
Darüber hinaus muss die Person am Wahltag 
1. sich seit mindestens einem Jahr im Bundesgebiet rechtmäßig aufhalten und 
2. seit mindestens 3 Monaten in der Gemeinde ihre Hauptwohnung haben. 
 
5. 
Die Wählerinnen/Wähler haben zur Wahl ihre Wahlbenachrichtigung und ihren Ausweis (Pass oder 
vergleichbares Dokument zum zweifelsfreien Nachweis über ihre Identität) mitzubringen. 
 
6. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin/Jeder Wähler erhält beim Betreten des 
Wahlraumes nach Prüfung ihrer/seiner Wahlberechtigung einen Stimmzettel ausgehändigt. Jede 
Wählerin/Jeder Wähler hat eine Stimme. Der Stimmzettel muss von der Wählerin/von dem Wähler in 
einer Wahlzelle des Wahlraumes gekennzeichnet und so zusammengefaltet werden, dass bei Einwurf 
des Stimmzettels in die Wahlurne von Umstehenden nicht erkannt werden kann, wie sie/er gewählt hat. 



 
7. 
Die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses ist öffentlich. Jedermann 
hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäftes möglich ist. 
 
Die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses findet am Dienstag, 16. September 2025, ab 9.00 
Uhr im Rathaus der Stadt Wesseling, Alfons-Müller-Platz, Erdgeschoss, Trauzimmer, statt. 
 
8. 
Jede/Jeder Wahlberechtigte kann ihr/sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Wer 
unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis der Wahl herbeiführt oder das Ergebnis der Wahl 
verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar. 
 
 
II. Einreichung von Wahlvorschlägen 
 
1. 
Hiermit fordere ich zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl zum Integrationsrat der Stadt 
Wesseling auf. Die notwendigen Vordrucke können beim Wahlleiter der Stadt Wesseling, Der 
Bürgermeister, Wahlbüro, Rathaus, Alfons-Müller-Platz, Erdgeschoss, Zimmer 18, während der 
Allgemeinen Öffnungszeiten nach Terminabsprache kostenlos abgeholt werden. 
 
Auf die Bestimmungen des § 27 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sowie die 
Satzung zur Bildung des Integrationsrates der Stadt Wesseling weise ich hin. 
 
2. 
Der Integrationsrat wird gebildet, indem 
a) 8 Mitglieder in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl nach den Vorschriften 
des Landes Nordrhein-Westfalen von den Wahlberechtigten gewählt werden und 
b) 7 vom Rat bestellte Ratsmitglieder hinzutreten. 
 
3. 
Wahlvorschläge können von Gruppen von Wahlberechtigten und Bürgern der Stadt Wesseling 
(Listenwahlvorschlag) oder einzelnen Wahlberechtigten und Bürgern der Stadt Wesseling 
(Einzelbewerber/innen) eingereicht werden. Jede/r Wahlvorschlagsberechtigte kann nur einen 
Wahlvorschlag einreichen. 
 
Als Wahlbewerber/in kann jede wählbare Person benannt werden, sofern sie ihre Zustimmung 
schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich. 
 
Für die Mitglieder nach Listen und die Einzelbewerber können Stellvertreter gewählt werden. 
 
Bei Listenwahlvorschlägen bestimmt sich die Reihenfolge der Stellvertretung in entsprechender 
Anwendung des § 45 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes in der jeweils geltenden Fassung, so dass an 
die Stelle des/der verhinderten gewählten Bewerbers/in der/die für ihn/sie auf der Liste aufgestellte 
Ersatzbewerber/in tritt. Falls ein/e solche/r nicht benannt ist bzw. diese/r auch verhindert ist, tritt der/die 
in der Reserveliste folgende nächste Bewerber/in ein. In Wahlvorschlägen von Einzelbewerbern/innen 
kann ein/e Stellvertreter/in benannt werden, welche/r den Bewerber/die Bewerberin im Falle seiner/ihrer 
Wahl vertreten und im Falle seines/ihres Ausscheidens ersetzen kann. 
 
Jeder Listenwahlvorschlag muss von der Leitung der den Wahlvorschlag einreichenden Gruppe 
unterzeichnet sein und den Nachweis enthalten, dass sie einen nach demokratischen Grundsätzen 
gewählten Vorstand besitzt sowie die Benennung und Aufstellung der Bewerber/innen nach 
demokratischen Grundsätzen erfolgt sind. 
 
Der Wahlvorschlag muss Vor- und Familiennamen, das Geburtsdatum, den Geburtsort, die 
Staatsangehörigkeit, den Beruf, die Anschrift der Hauptwohnung sowie die E-Mail-Adresse und Telefon 
der Bewerber/innen enthalten. Sofern Stellvertreter/innen benannt werden, so sind diese ebenfalls mit 
diesen Angaben aufzuführen. 
 
Jeder Wahlvorschlag muss als „Listenwahlvorschlag“ oder als „Einzelbewerber/in“ gekennzeichnet und 
mit einem Kennwort (Bezeichnung des Wahlvorschlages) versehen sein. 
 



In jedem Wahlvorschlag sollen eine Vertrauensperson und eine stellvertretende Vertrauensperson 
bezeichnet sein. 
 
Für die Wahlvorschläge sind die Formblätter zu verwenden, die der Wahlleiter bereit hält. 
 
Der Wahlvorschlag ist in Block- oder Maschinenschrift abzufassen. 
 
Wahlvorschläge können bis zum 7. Juli 2025 (Ausschlussfrist), 18.00 Uhr, beim Wahlleiter der 
Stadt Wesseling, Der Bürgermeister, Wahlbüro, Rathaus, Alfons-Müller-Platz, Erdgeschoss, 
Zimmer 18, eingereicht werden. Es wird empfohlen, die Wahlvorschläge so rechtzeitig 
einzureichen, dass mögliche Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, noch 
vorher beseitigt werden können. 
 
 
III. Wählerverzeichnis 
 
1. 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder wer einen Wahlschein hat. 
 
2. 
Die Wahlberechtigten, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis zum 24. 
August 2025 eine Wahlbenachrichtigung. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch 
gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er/sie nicht Gefahr laufen will, dass er/sie sein/ihr 
Wahlrecht nicht ausüben kann. 
 
3. 
Das Wählerverzeichnis zur Wahl des Integrationsrates der Stadt Wesseling liegt in der Zeit vom 25. bis 
29. August 2025 im Rathaus der Stadt Wesseling, Alfons-Müller-Platz, Erdgeschoss, Zimmer 25, wie 
folgt zur Einsichtnahme aus: 
 
Montag, 25. August 2025: 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
Dienstag, 26. August 2025: 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 
Mittwoch, 27. August 2025: 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr, 
Donnerstag, 28. August 2025: 7.30 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
Freitag, 29. August 2025: 7.30 Uhr bis 12.30 Uhr. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich. 
 
4. 
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist, 
spätestens am 29. August 2025 bis 12.30 Uhr, beim Bürgermeister der Stadt Wesseling als Wahlleiter, 
Wahlbüro, Rathaus, Erdgeschoss, Zimmer 25, Alfons-Müller-Platz, 50389 Wesseling, Einspruch 
einlegen. Der Einspruch ist schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift einzulegen. 
 
5. 
Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen sind, können sich bis zum 2. September 
2025 in das Wählerverzeichnis eintragen lassen. Sie haben den Nachweis über ihre Wahlberechtigung 
zu führen. 
 
 
IV. Erteilung von Wahlscheinen 
 
1. 
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch Stimmabgabe in seinem Stimmbezirk oder durch 
Briefwahl teilnehmen. 
 
2. 
Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
2.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 



 
2.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
a) wenn er/sie nachweist, dass er/sie aus einem von ihm/ihr nicht zu vertretenden Grund die 
Einspruchsfrist versäumt hat, 
b) wenn er/sie aus einem von ihm/ihr nicht zu vertretenden Grund nicht in das Wählerverzeichnis 
aufgenommen worden ist, 
c) wenn seine/ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Wahl erst nach der Einspruchsfrist entstanden ist 
oder sich herausstellt. 
 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 12. 
September 2025 bis 15.00 Uhr beim Bürgermeister der Stadt Wesseling als Wahlleiter, Wahlbüro, 
Rathaus, Erdgeschoss, Zimmer 25, Alfons-Müller-Platz, 50389 Wesseling, mündlich oder schriftlich 
beantragt werden. 
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraums nicht oder nur unter 
nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch am Wahltag bis 15.00 Uhr 
gestellt werden. 
 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen 
ist oder er/sie ihn verloren hat, kann ihm/ihr bis zum 13. September 2025 (Tag vor der Wahl), 12.00 
Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter Ziffer 2.2 
angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltag bis 15.00 
Uhr stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein/e behinderte/r Wahlberechtigte/r kann sich bei der Antragstellung der 
Hilfe einer anderen Person bedienen. 
 
3. 
Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass der/die Wahlberechtigte vor einem Wahlvorstand 
wählen will, erhält er/sie mit dem Wahlschein zugleich 
- einen amtlichen Stimmzettel, 
- einen amtlichen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen 
Wahlbriefumschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
An eine andere Person als dem/r Wahlberechtigten persönlich dürfen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Wahlschein und dem im 
Stimmzettelumschlag enthaltenen Stimmzettel so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 16.00 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland als Standardbrief ohne besondere Ver-
sendungsform unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle 
abgegeben werden. 
 
Wesseling, 6. März 2025 
 
Der Wahlleiter 
gez. Ralph Manzke 
Bürgermeister 
 

 
 
 


